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Ausgehend von der Literatur über Gleichstellungsstellen aus einer Reihe von Quellen auf europäischer Ebene 
werden in dieser Studie die Vorschläge der Kommission für zwei im Wesentlichen identische Richtlinien 
über Standards für Gleichstellungsstellen untersucht und Empfehlungen dazu abgegeben:  
COM(2022)0689 vom 7.12.2022,2 und COM(2022)0688 7.12.2022. 3  

Die Richtlinien beruhen auf der Empfehlung der Kommission aus dem Jahr 2018 zu den Standards für 
Gleichstellungsstellen und stehen im Einklang mit den UN-Standards für nationale 
Menschenrechtsinstitutionen und dem Europäischen Kommissar für Menschenrechte (2011) und der 
Standards der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) (2018) für 
Gleichstellungsstellen. 

                                                             
1 Volltext der Studie in englischer Sprache:  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/747189/IPOL_STU(2023)747189_EN.pdf 
2 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über Standards für Gleichstellungsstellen im Bereich der Gleichbehandlung von Personen 

ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, der Gleichbehandlung von Personen in Beschäftigung und Beruf ungeachtet ihrer Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung und ihrer sexuellen Ausrichtung sowie von Frauen und Männern im Bereich der sozialen 
Sicherheit und im Bereich des Zugangs zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen und zur Streichung von Artikel 13 
der Richtlinie 2000/43/EG und Artikel 12 der Richtlinie 2004/113/EG (2022/0401 (APP)), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=celex%3A52022PC0689.  

3 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Standards für Gleichstellungsstellen im Bereich der 
Gleichbehandlung und Chancengleichheit von Frauen und Männern in Arbeits- und Beschäftigungsfragen und zur Streichung von 
Artikel 20 der Richtlinie 2006/54/EG und Artikel 11 der Richtlinie 2010/41/EU (2022/0400(COD)),  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0688.  

ABRISS 

In dieser Studie, die von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
des Europäischen Parlaments auf Ersuchen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres in Auftrag gegeben wurde, werden die beiden von der Kommission im Jahr 2022 
vorgeschlagenen Richtlinien über Standards für Gleichbehandlungsstellen untersucht und 
Empfehlungen dazu abgegeben. Es wird die derzeitige Situation der Gleichbehandlungsstellen 
untersucht und dabei feststellt, dass ihr Potenzial durch Mängel in der Gestaltung ihrer 
institutionellen Architektur und in den Bedingungen, die für ihre Unabhängigkeit, Wirksamkeit 
und Barrierefreiheit geschaffen wurden, eingeschränkt wird. In der Studie kommt man zu dem 
Schluss, dass die Richtlinien zwar gestärkt werden müssen, aber durchaus vielversprechend sind.  
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Die Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse 
(2000/43/EG), die Richtlinie zur Gleichstellung der Geschlechter im Bereich der Beschäftigung(2006/54/EG) 
und die Richtlinie zur Gleichstellung der Geschlechter im Bereich der selbstständigen Tätigkeit (2010/41/EU) 
sehen Gleichstellungsstellen vor und tragen zu deren Verbreitung in den Mitgliedstaaten bei. Vierzig solcher 
Gleichstellungsstellen wurden in dieser Studie ermittelt. 

Gleichstellungsstellen sind Schlüsseleinrichtungen für die Umsetzung der Politik im Bereich der 
Gleichbehandlung. Sie tragen zu einem bedeutenden und positiven sozialen Wandel bei, der im Einklang mit 
den EU-Werten der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung steht, und zwar: auf individueller Ebene für 
diejenigen, die Ungleichheit erfahren; auf institutioneller Ebene in Bezug auf politische Entscheidungsträger, 
Arbeitgeber und Dienstleister; und auf gesellschaftlicher Ebene, in der Einstellung der Öffentlichkeit und in 
den Perspektiven der Träger von Pflichten und Inhaber von Rechten.  

Gleichstellungsstellen tragen zu diesem Wandel über eine Bandbreite an Funktionen bei:  
• Förderung und Vorbeugung: bei der Anleitung und Unterstützung guter Praxis, der Formulierung 

von Empfehlungen und der politischen Beratung; Beauftragung und Durchführung von 
Forschungsarbeiten und Erhebungen; Beteiligung am öffentlichen Diskurs; und Einbeziehung von 
Interessenträgern. 

• Unterstützung und Prozessführung: Entgegennahme von Beschwerden; persönliche Unterstützung 
und Rechtsbeistand sowie Beratung für Beschwerdeführer; Vertretung von Beschwerdeführern vor 
Gericht; und Rolle des „Amicus Curiae" und Übernahme von Fällen in deren eigenem Namen. 

• Beschlussfassung: Entgegennahme, Prüfung, Anhörung und Schlichtung von 
Diskriminierungsklagen sowie das Treffen und Erlassen von Entscheidungen in solchen Fällen; 
Anwendung von Sanktionen in Fällen, in denen Diskriminierung festgestellt wurde; und 
Weiterverfolgung der Umsetzung der erlassenen Entscheidungen. 

Die Gleichstellungsstellen sind in den Mitgliedstaaten ungleichmäßig entwickelt, und das Potenzial der 
Gleichstellungsstellen wurde durch die Beschränkungen in den Bestimmungen für ihre institutionelle 
Architektur sowie für ihre Unabhängigkeit, Wirksamkeit und Barrierefreiheit beeinträchtigt.  

Die institutionelle Architektur umfasst Gleichstellungsstellen mit mehreren Aufgabenbereichen, solche 
mit mehreren Funktionen und solche, die aufgrund mehrerer Diskriminierungsgründe eingerichtet 
wurden. In einigen aufgabenübergreifenden Stellen, in denen das Gleichstellungsmandat mit anderen 
Mandaten verbunden ist, können die Sichtbarkeit des Gleichstellungsmandats und die hierfür ergriffenen 
Maßnahmen beeinträchtigt werden. In einigen funktionsübergreifenden Gleichstellungsstellen, in denen eine 
Entscheidungsfunktion neben anderen besteht, kann es zu Einschränkungen in Bezug auf die Zielsetzung und 
die Umsetzung ihrer Förder- und Präventionsfunktionen sowie ihrer Unterstützungs- und 
Prozessführungsfunktionen kommen. In einigen Stellen, die mehrere Diskriminierungsgründe berücksichtigen, 
ist ein gewisser Mangel an Aufmerksamkeit für einige der Diskriminierungsgründe erkennbar.  

Unabhängigkeit ist wichtig für die Struktur, die Einrichtung, die Organisation und die interne Arbeitsweise 
von Gleichstellungsstellen. Die diesbezüglich ermittelten Hauptprobleme sind ein unangemessener rechtlicher 
Rahmen, unzulängliche Verfahren für die Ernennung von Führungskräften, ungeeignete Systeme der 
Rechenschaftspflicht, fehlende Haushalts- und Verwaltungsautonomie für Gleichstellungsstellen und die 
Qualität ihrer internen Führung.  

Die Wirksamkeit bezieht sich auf die Fähigkeit der Gleichstellungsstelle, etwas zu bewirken. Die 
Hauptprobleme, die in diesem Zusammenhang festgestellt wurden, sind der Mangel an Ressourcen für die 
Gleichstellungsstellen und die Unzulänglichkeit des Umfangs und der Art der Zuständigkeiten sowie der Art 
der ihnen übertragenen Befugnisse. Probleme ergaben sich auch aus dem Mangel an strategischer Planung 
und Selbstbewertung sowie aus den begrenzten Vorkehrungen für die formelle Kontaktaufnahme mit den 
Stakeholdern. 
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Die Barrierefreiheit bezieht sich auf den Zugang zu den Räumlichkeiten, Verfahren und/oder Dienstleistungen 
der Gleichstellungsstellen. Die hier ermittelten Hauptprobleme sind: fehlende Sensibilisierung für 
Gleichstellungsstellen; unzugängliche Räumlichkeiten oder Standorte; fehlende lokale/regionale Büros bzw. 
lokale Präsenz; verfahrenstechnische Zugangsbarrieren; und Kosten und Komplexität beim Zugang zur Justiz. 

Die Rechtsgrundlage einer Richtlinie ist ein angemessenes Instrument zur Einführung von Standards für 
Gleichstellungsstellen. Es wäre nicht hilfreich, wenn in den Richtlinien Gleichstellungsstellen aufgeführt oder 
eine fortlaufende Änderung einer solchen Liste vorgesehen würde; oder wenn auf andere Institutionen 
verwiesen würde. Es wird empfohlen, in der Präambel (Erwägungsgrund 1) die Gleichstellungsstellen als 
Botschafter der Gleichstellungs- und Nichtdiskriminierungswerte der EU zu bestimmen. Er wäre nicht 
zweckdienlich, wenn in den Richtlinien die Bereiche, in denen die Gleichstellungsstellen tätig sind, ausgeweitet 
würden. 

Die Bestimmungen über die Standards für Gleichstellungsstellen sind in beiden Richtlinienvorschlägen 
gut ausgearbeitet. Es ist zwingend erforderlich, dass die Bestimmungen in beiden 
Richtlinienvorschlägen identisch bleiben. Die Richtlinien befassen sich mit Fragen zur: 

• institutionellen Architektur für Gleichstellungsstellen, vor allem für Stellen mit mehreren 
Aufgabenbereichen. Dennoch könnte Artikel 3 Absatz 4 geändert werden, um diese zu stärken. Die 
Fragen bezüglich der funktionsübergreifenden Stellen mit einer Beschlussfassungsfunktion werden 
nicht angemessen behandelt, und für Artikel 8 wird ein unterschiedlicher Ansatz empfohlen, der es den 
Mitgliedstaaten ermöglicht, diese Funktion zu übernehmen, anstatt sie vorzuschreiben, und um 
sicherzustellen, dass die Entscheidungsfunktion die Durchführung anderer Funktionen nicht 
beeinträchtigt. Es wird ein weiterer Artikel empfohlen, um sicherzustellen, dass in 
Gleichstellungsstellen, die sich mit mehreren Diskriminierungsgründen befassen, alle Gründe 
Berücksichtigung finden. 

• die Unabhängigkeit der Gleichstellungsstellen, vor allem in Bezug auf den Rechtsstatus und die 
Ernennung von Mitgliedern der Gleichstellungsstelle. Dennoch wird empfohlen, bei der Änderung von 
Artikel 3 Absatz 1 und von Artikel 3 Absatz 2 die beiden Punkte ausführlicher zu behandeln. Es wird ein 
ausführlicherer Artikel empfohlen, um Fragen der Rechenschaftspflicht zu behandeln. 

• die Wirksamkeit von Gleichstellungsstellen, insbesondere in Bezug auf die Frage des 
Ressourcenmangels in Artikel 4. Bei der Behandlung von Fragen bezüglich der Zuständigkeiten wurden 
erhebliche Fortschritte erzielt, es wird jedoch empfohlen, diese Bestimmungen über die 
Zuständigkeiten in Bezug auf folgende Punkte zu verstärken: Förderung der Gleichstellung (Artikel 5 
Buchstabe b); Beschlussfassung (Artikel 8 Absätze 3 und 4); Vorlage von Empfehlungen an Politik und 
Gesetzgebung (Artikel 13) und zu Gleichstellungsdaten (Artikel 14 Absatz 13); Durchführung von 
Erhebungen, Forschungsarbeiten und Studien (Artikel 14 Absatz 4); und Durchführung von 
Selbstbewertungen (Artikel 15). Zum Schutz des derzeitigen Potenzials der Gleichstellungsstellen wird 
empfohlen, Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 4 zu löschen. 

• Die Barrierefreiheit von Gleichstellungsstellen, insbesondere in Bezug auf die Bekanntheit der 
Gleichstellungsstelle und die Barrierefreiheit von Räumlichkeiten und Dienstleistungen. Es wird jedoch 
empfohlen, diese Bestimmungen weiter zu stärken und zu präzisieren (Artikel 11). 

Die Bestimmungen über gemeinsame Indikatoren zur Überwachung der Umsetzung der Richtlinien 
(Artikel 16) sind wertvoll. Es wird empfohlen Equinet, das europäischen Netzwerk der Gleichstellungsstellen, 
in die Entwicklung einzubeziehen und weitere Indikatoren aufzunehmen: Gleichstellungsstellen mit 
mehreren Aufgabenbereichen; multifunktionale Gleichstellungsstellen mit einer Beschlussfassungsfunktion; 
Systeme der Rechenschaftspflicht; Systeme der Ernennung; gewährte Zuständigkeiten; und Barrierefreiheit. 

In den wichtigsten Ergebnissen und Tabellen werden die Hauptinhalte der einzelnen Kapitel 
zusammengefasst, während in Tabelle 12 die für die Gleichstellungsstellen ermittelten Probleme in Bezug auf 
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die institutionelle Architektur, Unabhängigkeit, Wirksamkeit und Barrierefreiheit zusammengefasst werden 
und dargelegt wird, wie diese in den Richtlinien behandelt werden, und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Richtlinien gegeben werden. 

 

 

 

 

 
 

 

Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz: Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und 
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung – außer zu kommerziellen 
Zwecken – mit Quellenangabe sind gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. © 
Europäische Union, 2023.  
 
Externer Autor:   Niall CROWLEY 
 
Verantwortlicher Forschungsbeamter: Ottavio MARZOCCHI  Editionsassistenz: Sybille PECSTEEN de BUYTSWERVE 
Kontakt: poldep-citizens@europarl.europa.eu   
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